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WIE HOCH KANN DIE FINANZIELLE  
FÖRDERUNG SEIN? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses von maximal 
50 Prozent der maßnahmenbedingten Aufwendungen und 
ist auf 15.000,- Euro pro Objekt gedeckelt. 

WELCHE MASSNAHMEN WERDEN  
GEFÖRDERT? 

Förderfähig sind u. a. folgende Maßnahmen: 

• Erneuerung und Aufwertung von Gebäudefassaden  
sowie die dazu erforderlichen Vorarbeiten, insbesondere 
das Reinigen, Verputzen und Streichen, 

• Rückbau von Fassadenverkleidungen und die  
Wiederherstellung erhaltenswerter ursprünglicher  
Fassaden- und Fenstergliederungen, 

• Neugestaltung und Entsiegelung von Abstandsflächen, 
Vorgärten und (öffentlich sichtbaren) Innenhöfen, 

• farbliche Gestaltung oder Begrünung von Fassaden, 
Mauern und Garagen einschließlich der dazu notwen-
digen Maßnahmen zur Herrichtung der Flächen, 

• die einmalige Beseitigung von Graffitischäden  
sowie die farbliche Neugestaltung,

• Fassadengestaltung nach einer energetischen  
Gebäudesanierung. 
 

Sie möchten sich an der Attraktivierung der Siegburger  
Innenstadt beteiligen? Sie haben eine Immobilie innerhalb 
der Gebietsabgrenzung des ISEK Siegburg Innenstadt? 

Das Haus-, Hof- und Fassadenprogramm gibt Ihnen die  
Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung! 

Sprechen Sie uns gerne an!

HAUS-, HOF- UND  
FASSADENPROGRAMM
FÖRDERPROGRAMM FÜR DIE  
SIEGBURGER INNENSTADT
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1.1.3 Die silhouette –  Die Fußleiste

Schon jetzt findet sich auf zahlreichen Drucksachen der Kreisstadt 

als optischer Abschluss die Fußleiste mit der prägnanten Silhou-

ette. in Zukunft wird dieses gewachsene Gestaltungsmerkmal 

– in einer einheitlichen und verbindlichen Form – auf sämtlichen 

Drucksachen (Die Ausnahme bilden hier nicht randlos-bedruckbare 

Medien) verwendet.

Wichtig bei der Verwendung zusammen mit Bildern: liegt die Sil-

houette beispielsweise bei Anzeigen über einem Bild, so ist darauf 

zu achten, dass sie sich von ihrem Untergrund kontrastreich genug 

abhebt. Daher sollten Bilder im unteren rechten Bereich ruhig, hell 

und möglichst einfarbig sein.

Außer bei sehr kleinen Formaten (etwa Visitenkarten) ist auch die 

internetadresse der Stadt (durchgängig in Kleinschreibung) ein 

fester Bestandteil der leiste. hierfür steht eine gesonderte ePS-

Datei zur Verfügung.

1.2 Die Farben

ein weiterer starker Faktor zur Wiedererkennung der „typischen“ 

Siegburg-Drucksachen ist die Farbgestaltung. hierbei gilt als 

Primaär farbe für die elemente Fuß- und Kopfleiste das Siegburg-

Blau mit den 4-Farbwerten 

c 100

M 75

Y 10

K 0

in der weiteren Farbgebung (etwa im rahmen einer Farbcodierung, 

oder um inhalte auch durch die Farbgesatltung visuell zu unterstüt-

zen) kräftige, gesättigte und leuchtende Farben gewählt werden. 

Genauere Vorgaben sind hierzu an dieser Stelle nicht nötig, da sich 

die Farbmischung im idealfall auch dem jeweiligen thema anpas-

sen sollte. empfohlen wird jedoch auf einer (Doppel-)Seite den 

Schwerpunkt auf nur eine zweite Farbe zu setzen. 

Die Fußleiste ist unverwech-
selbares Kennzeichen der 
Siegburgdrucksachen und wird 
auf nahezu allen Medien ver-
wendet. Dabei fehlt der Verweis 
auf www.siegburg.de nur in 
Ausnahmefällen.

Das Siegburg-Blau:
CMYK: 100/75/10/0

RGB: 0/74/143
HEX: #004a8f

Farbentsprechungen für 
Volltonfarbsysteme:

Pantone 294
RAL 270   40   35
HKS 44 75% + 30% Schwarz

Mögliche Sekundärfarben



Sichern Sie sich jetzt 

einen Zuschuss für Ihr 

Vorhaben!

WO KÖNNEN PROJEKTE  
UMGESETZT WERDEN?

WAS IST DAS HAUS-, HOF-  
UND FASSADENPROGRAMM?

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für die 
lnnen stadt umfasst verschiedene Ziele und Maßnahmen, die 
auf eine Attraktivierung der Innenstadt ausgerichtet sind. 
Dabei geht es u. a. um eine Verbesserung der Stadtbildquali-
tät und des Wohnumfeldes und damit auch um eine höhere 
Identifikation der Bürger:innen mit ihrer Innenstadt. 

Zur Profilierung und Standortaufwertung der Siegburger  
Innenstadt ist das Haus-, Hof- und Fassadenprogramm 
aufgelegt worden. Der Bund, das Land Nordrhein-West-
falen sowie die Stadt Siegburg stellen Fördermittel bereit, 
um Eigentümer:innen bei der Aufwertung ihrer Immobilien 
(Fassaden und Innenhöfe) finanziell und beratend zu unter-
stützen.

Antragsberechtigt sind Eigentümer:innen (natürliche und 
juristische Personen) und sonstige Verfügungsberechtigte, 
deren Gebäude innerhalb der Gebietsabgrenzung des ISEK 
Siegburg Innenstadt liegen.

WIE LÄUFT DAS VERFAHREN AB?

WELCHE VORAUSSETZUNGEN  
MÜSSEN ERFÜLLT SEIN?

Zuschüsse können gewährt werden, wenn

• das Gebäude innerhalb der Gebietsabgrenzung   
„ISEK Innenstadt“ liegt,

• das Gebäude mindestens 10 Jahre alt ist,

• die Maßnahme noch nicht begonnen wurde,

• das Gebäude bzw. das Umfeld nachhaltig aufgewertet werden, 

• die Maßnahme sich gestalterisch in das Gesamtumfeld einfügt 
und vom öffentichen Raum einsehbar ist, 

• die Maßnahme vor Beginn mit der Stadt Siegburg  
abgestimmt wurde,

• die zuwendungsfähigen Kosten mehr als 1.000,- Euro netto  
betragen (Bagatellgrenze).

Die Förderrichtlinien und den Gestaltungsleitfaden sowie  
weitere Informationen zum Haus-, Hof- und Fassaden- 
programm finden Sie unter www.siegburg.de. Überlegung / Absicht der Eigentümer:innen

Information und Beratung durch die DSK

Planung / Einholung Kostenvoranschläge /  
Prüfung alternative Förderprogramme

Bewilligung Zuschuss

Beantragung Fördermittel

Auszahlung Zuschuss

Beauftragung und Durchführung  
Baumaßnahmen (durch Eigentümer:in)

Abrechnung Kosten

Prüfung des Förderantrags durch Stadt und DSK

Gebiets- abgrenzung ISEK Innenstadt


